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BIT Stadt + Umwelt 
Herr Daniel Sebastian Grün 
Am Storrenacker 1b 
76139 Karlsruhe 

Handled by 

Arelion, Herr Wagner 
SPIE SAG, Herr Hans 
 
 Reference  

Leitungsauskunft  

  

 

 

Company information Visiting and Postal address Contact information 

Arelion Germany GmbH  
Herriotstraße 1 
D-60528 Frankfurt am Main, Germany 
Managing Director: Frank Kirchner, Gerhard Harmel 
Bank details: Royal Bank of Scotland Niederlassung 
Frankfurt Account No: DE78 5023 0400 1471 6660 18 
Reg No: HRB 50081 AG Frankfurt am Main 

Arelion Germany GmbH  
Herriotstraße 1 
D-60528 Frankfurt am Main 
 

Tel: +49-69-90734-0 
www.arelion.com 

 

 
 
Leitungsauskunft 
BM: St. Leon-Rot, Pfalzstraße 1, 5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich 
 

Anfrage: 20230717-0569 
Aktenzeichen: 07ZSO22019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag der Arelion Germany GmbH erteilt Ihnen die SPIE SAG GmbH die folgende Leitungsauskunft. 
 
Gemäß Ihrem Schreiben vom 17.07.2023 teile ich Ihnen mit, dass vorhandene und mittelfristig geplante 
Rohranlagen im Eigentum der Arelion Germany GmbH nicht betroffen sind und somit keine Bedenken 
von unserer Seite gegen das o.a. Bauvorhaben bestehen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Telia Carrier Germany GmbH am 03.03.2023 umbenannt worden ist in 
Arelion Germany GmbH. 
 
Weitere Leitungsanfragen an die Arelion Germany GmbH richten Sie bitte direkt an das für Sie kostenfreie  
BIL - Bundesweites Informationssystem zur Leitungsrecherche https://portal.bil-leitungsauskunft.de/ 
 

 
 
 
Für Rückfragen ich Ihnen gerne zur Verfügung, 
  
  SPIE SAG GmbH 
  Servicebüro Hockenheim 
  Talhausstraße 4 
  68766 Hockenheim  
  Tel.: 06205 / 2327930 
  
Mit freundlichen Grüßen  
 
gez.  Olaf Hans 
Technischer Sachbearbeiter 
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Gruen, Daniel

Von: BIL Leitungsauskunft <no-reply@bil-leitungsauskunft.de>

Gesendet: Dienstag, 18. Juli 2023 10:32

An: Gruen, Daniel

Betreff: BIL Anfragestatus - 5. Änderung des Flächennutzungsplanes... 

(07ZSO22019)

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Anfrage eingestellt. Der Status Ihrer Anfrage hat sich geändert.  

Teilnehmer:    Colt Technology Services GmbH - Bereich Süd  
Telefonnummer:    +49 069 9551 3554 
E-Mail:    planauskunft-colt@steuernagel-ing.de 

Status:    Beantwortet 
Kommentar:    Achtung: Maßnahme ist NICHT betroffen! 
Betroffenheit:    BETROFFEN

Details zur Anfrage 

Vorhaben:    5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich „Pfalzstraße 1“ 
Aktenzeichen:    07ZSO22019 
Typ:    behördliche Planung 
Klassifizierung:    Flächennutzungsplan / Genehmigungsverfahren 
Beginn der Maßnahme:    17.07.2023 
Auftraggeber: Gemeinde St. Leon - Rot 
Ausführendes Unternehmen: BIT Stadt+Umwelt GmbH 

Link zu Ihrer Anfrage im BIL Portal  

Wie geht es weiter?
Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen Ihnen die 
entsprechenden Antworten direkt über das BIL-Portal zur Verfügung. Über den Fortschritt der Bearbeitung werden 
Sie per Email informiert. Alle Informationen und den aktuellen Status Ihrer Anfrage können Sie jederzeit im BIL-
Portal einsehen.  

Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an die zuständigen Betreiber.

Häufige Fragen haben wir für Sie in unseren FAQs beantwortet: 
https://bil-leitungsauskunft.de/faq

WICHTIG
Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche Stellungnahmen aller betroffenen Netzbetreiber 
vollständig und lesbar zur Verfügung stehen! 
Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen Netzbetreibern direkt in Verbindung zu setzen.  

Über das BIL-Portal können Sie zusätzlich den ALIZ-Recherchedienst nutzen. Über unseren Kooperationspartner 
können Sie abfragen, ob weitere Leitungsbetreiber von Ihrer Baumaßnahme betroffen sein könnten. ALIZ verfügt im 
Bundesgebiet über eine umfangreiche Schutzflächendatenbank mit über 15.000 Leitungsbetreibern. Erhöhen Sie 
Ihre Planungssicherheit, fragen Sie zusätzlich auch ALIZ an. Hierzu nutzen Sie bitte die im BIL-Portal integrierten 
Funktionen der ALIZ-Recherche. 



Geschäftsführer: Marc-André Wegener
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Netzauskunft

PLEdoc GmbH  ·  Postfach 12 02 55  ·  45312 Essen
Telefon
E-Mail

0201/36 59 - 500
netzauskunft@pledoc.de

zuständig Georg Sadowski
Durchwahl +49 201 3659346

BIT Stadt + Umwelt
Daniel Sebastian Grün
Am Storrenacker 1b
76139 Karlsruhe

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
20230717-0569 
07ZSO22019

17.07.2023 BIL 20230703008 17.07.2023

Diese Auskunft beinhaltet nur Aussagen zu Trassen der GasLINE GmbH

5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich „Pfalzstraße 1“

Sehr geehrte Damen und Herren,

von der GasLINE GmbH sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interessen im Rahmen der 
Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen Verfahren 
beauftragt.

Mit Bezug auf Ihre o.g. Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass von uns verwaltete 
Versorgungsleitungen der GasLINE GmbH im angezeigten Projektbereich nicht 
betroffen werden.

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH im Auftrag der GasLINE GmbH

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig -

Anlagen
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE/BKG 2019/geoGLIS oHG (p) by Intergraph/HexagonSI)





 

 

Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar 

Haus der Wirtschaft Mannheim  L 1, 2  68161 Mannheim  Tel.: 0621 1709-0 

Haus der Berufsbildung Mannheim  Walter-Krause-Straße 11  68163 Mannheim  Tel.: 0621 1709-0 

Haus der Wirtschaft Heidelberg  Hans-Böckler-Straße 4  69115 Heidelberg  Tel.: 06221 9017-0 

Haus der Wirtschaft Mosbach  Oberer Mühlenweg 1/1  74821 Mosbach  Tel.: 06261 9249-0 

E-Mail: ihk@rhein-neckar.ihk24.de  Internet: ihk.de/rhein-neckar  Fax: 0621 1709-5511 

 

IHK Rhein-Neckar / Postfach 10 16 61 / 68016 Mannheim  Bearbeitet von: 
André Trendl 
Haus der Wirtschaft Mannheim 
 
Telefon: 0621 1709-192 
Fax: 0621 1709-5192 
 
E-Mail: andre.trendl@ 
rhein-neckar.ihk24.de 
 
 

Mannheim, 18. August 2023 

BIT| STADT + UMWELT GMBH  
Standort Karlsruhe  
Am Storrenacker 1 b  
76139 Karlsruhe  
 
 
daniel.gruen@bit-stadt-umwelt.de  
 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bedankt sich für die Beteiligung am Planverfah-
ren.  
 
Bewertung der vorliegenden Bauleitplanung durch die IHK Rhein-Neckar  
Die IHK Rhein-Neckar hat gegen die 5. Änderung des Flächennutzungsplans Teilbereich „Pfalzstraße 1“ 
keine Bedenken vorzuweisen.  
 
Am Fortgang der Planung bleiben wir interessiert.  
 
Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen nehmen wir zu den Akten.  
 
Freundliche Grüße 
 

 
 
André Trendl 
Verkehr, Handel und Stadtentwicklung 

mailto:daniel.gruen@bit-stadt-umwelt.de
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Gruen, Daniel

Von: Klein, Renate (RPS) <Renate.Klein@rps.bwl.de>

Gesendet: Montag, 17. Juli 2023 10:30

An: Gruen, Daniel

Betreff:  5. Änderung des Flächennutzungsplaknes Teilbereich Pfalzstraße 1 - 

Gemeinde St.Leon - Rot frühzeitige Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Anlagen: Broschuere_Kampfmittelfrei_Bauen.pdf; Kostensätze und Entgelte neu 

KMBD ab 01.07.2020.pdf; 16_kmbd_antr_ueberpr_grundst_2023_NEU.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für Ihr Anschreiben. Damit wir für Sie tätig werden können, bitten wir Sie den 
beigefügten Antrag auszufüllen, zu unterschreiben und mit Lageplänen an uns zurück zu senden.
Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während des 2. 
Weltkrieges stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau(Planungs-)verfahren eine 
Gefahrenverdachtserforschung in Form einer Auswertung von Luftbildern der Alliierten 
durchzuführen. 
Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen 
einzustufen. 

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg allerdings 
Luftbildauswertungen für Dritte, zur Beurteilungen möglicher Kampfmittelbelastungen von 
Grundstücken auf vertraglicher Basis nur noch kostenpflichtig durchführen. 

Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt werden. Die dafür benötigten 
Formulare können auch unter www.rp-stuttgart.de (->Service->Formulare und Merkblätter) 
gefunden werden. 
Bitte beachten Sie hierzu auch den Anhang. 
Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zur Zeit mind.39  Wochen ab Auftragseingang. 
Eine Abweichung von der angegebenen Bearbeitungszeit ist nur in dringenden Fällen (Gefahr in 
Verzug) möglich. Bitte sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab. 
Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass sich aufgrund der VwV-
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 31.08.2013 
(GABl. S. 342) die Aufgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg auf die 
Entschärfung, den Transport und die Vernichtung von Kampfmitteln beschränken. 
Die Beratung von Grundstückseigentümern sowie die Suche nach und die Bergung von 
Kampfmitteln kann vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nur im Rahmen seiner Kapazität gegen 
vollständige Kostenerstattung übernommen werden. Soweit der Kampfmittelbeseitigungsdienst 
nicht tätig werden kann, sind für diese Aufgaben gewerbliche Unternehmen zu beauftragen. 
Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 

Mit den besten Grüßen 

Renate Klein 

Regierungspräsidium Stuttgart  
Referat 16 - Kampfmittelbeseitigungsdien B-W  
Pfaffenwaldring 1  
70569 Stuttgart  
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Gruen, Daniel

Von: BIL Leitungsauskunft <no-reply@bil-leitungsauskunft.de>

Gesendet: Dienstag, 18. Juli 2023 09:13

An: Gruen, Daniel

Betreff: BIL Anfragestatus - 5. Änderung des Flächennutzungsplanes... 

(07ZSO22019)

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Anfrage eingestellt. Der Status Ihrer Anfrage hat sich geändert.  

Teilnehmer:    Lumen Technologies Germany GmbH (Beauskunftung durch die Steuernagel GmbH)  
Telefonnummer:    +49 69 955 13554 
E-Mail:    planauskunft@steuernagel-ing.de 

Status:    Beantwortet 
Betroffenheit:    Nicht betroffen

Details zur Anfrage 

Vorhaben:    5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich „Pfalzstraße 1“ 
Aktenzeichen:    07ZSO22019 
Typ:    behördliche Planung 
Klassifizierung:    Flächennutzungsplan / Genehmigungsverfahren 
Beginn der Maßnahme:    17.07.2023 
Auftraggeber: Gemeinde St. Leon - Rot 
Ausführendes Unternehmen: BIT Stadt+Umwelt GmbH 

Link zu Ihrer Anfrage im BIL Portal  

Wie geht es weiter?
Die zuständigen Leitungsbetreiber bearbeiten Ihre Anfrage, prüfen die Betroffenheit und stellen Ihnen die 
entsprechenden Antworten direkt über das BIL-Portal zur Verfügung. Über den Fortschritt der Bearbeitung werden 
Sie per Email informiert. Alle Informationen und den aktuellen Status Ihrer Anfrage können Sie jederzeit im BIL-
Portal einsehen.  

Rückfragen zur Beantwortung richten Sie bitte direkt an die zuständigen Betreiber.

Häufige Fragen haben wir für Sie in unseren FAQs beantwortet: 
https://bil-leitungsauskunft.de/faq

WICHTIG
Beginnen Sie erst mit Ihren Maßnahmen, wenn Ihnen sämtliche Stellungnahmen aller betroffenen Netzbetreiber 
vollständig und lesbar zur Verfügung stehen! 
Im Zweifel besteht die Verpflichtung, sich mit den zuständigen Netzbetreibern direkt in Verbindung zu setzen.  

Über das BIL-Portal können Sie zusätzlich den ALIZ-Recherchedienst nutzen. Über unseren Kooperationspartner 
können Sie abfragen, ob weitere Leitungsbetreiber von Ihrer Baumaßnahme betroffen sein könnten. ALIZ verfügt im 
Bundesgebiet über eine umfangreiche Schutzflächendatenbank mit über 15.000 Leitungsbetreibern. Erhöhen Sie 
Ihre Planungssicherheit, fragen Sie zusätzlich auch ALIZ an. Hierzu nutzen Sie bitte die im BIL-Portal integrierten 
Funktionen der ALIZ-Recherche. 



 Ein Unternehmen 
der Erdgas Südwest 

 
 

Netze-Gesellschaft Südwest mbH 
Siemensstraße 9 · 76275 Ettlingen · Telefon +49 7243 3427 100 · Telefax +49 7243 3427 210 · www.netze-suedwest.de 

Bankverbindung: Landesbank Baden-Württemberg · BIC SOLADEST600 · IBAN DE36 6005 0101 0001 2882 47 

Sitz der Gesellschaft: Karlsruhe · Amtsgericht Mannheim · HRB Nr. 702212 · Geschäftsführer: Dipl. Ing. (FH) Andreas Schick 
 

 
 

 

BIT Stadt + Umwelt GmbH  
Am Storrenacker 1 b  
76139 Karlsruhe 
 
 
 
 
 

 Name Artur Werle 
Bereich NGS TK 
Telefon 07243 3427-249 
Telefax 07243 3427-210 
E-Mail 

 

Ihr Zeichen 

Ihr Schreiben 
 

Datum 

Seite 

info@netze-suedwest.de 
 
 
14.07.2023 
 
19.07.2023 
1/1 

 
07ZSO22019,  Gemeinde St. Leon-Rot,   
5. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich „Pfalzstraße 1“ 
 
 
Sehr geehrte Frau Meyer, 
 
wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen zum o. g. Flächennutzungsplanverfah-
ren. 
Die Änderung des Flächennutzungsplans haben wir eingesehen und auf die Belange der 
Netze-Gesellschaft Südwest mbH hin geprüft. 
 
Gegen die Änderung des Flächennutzungsplans haben wir keine grundsätzlichen Einwen-
dungen. 
 
In der Umgebung des Flächennutzungsplans sind Erdgasleitungen vorhanden, die in Abstim-
mung mit den Gemeinden verlegt wurden. Sie sollten bei den Planungen berücksichtigt wer-
den. 
Die entsprechenden Planunterlagen erhalten Sie über die E-Mailadresse: 
Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de 
 
Detaillierte Stellungnahmen zu einzelnen Bereichen können wir erst bei Vorliegen differen-
zierter Planungen (z. B. Bebauungsplan) abgeben. 
Eine endgültige Entscheidung über den Ausbau neuer Erschließungen müssen wir uns vorbe-
halten, bis dies anhand einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung entschieden werden kann. 
Freundliche Grüße 
 
Netze-Gesellschaft Südwest mbH 

i. A. Artur Werle               

Netze-Gesellschaft Südwest mbH · Siemensstraße 9 · 76275 Ettlingen 
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Gruen, Daniel

Von: Boge, Steffen <Steffen.Boge@polizei.bwl.de> im Auftrag von 

MANNHEIM.PP.FEST.E.V <MANNHEIM.PP.FEST.E.V@polizei.bwl.de>

Gesendet: Montag, 17. Juli 2023 06:30

An: Gruen, Daniel

Betreff: AW: 230714 / 07ZSO22019 / 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Teilbereich „Pfalzstraße 1“ - Gemeinde St.Leon - Rot / frühzeitige 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem im Betreff genannten Bebauungsplan lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus 

verkehrlicher Sicht weder Bedenken noch Anregungen vorbringen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Steffen Boge 
--------------------------------------------------------------- 
Polizeipräsidium Mannheim 
Führungs- und Einsatzstab 
Stabsbereich Einsatz 
Sachbereich Verkehr 
L6,1 
68161 Mannheim 

Tel.:    +49 621 174-2277 

Mail: mannheim.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de
Mail persönlich: steffen.boge@polizei.bwl.de

Von: Winter, Markus <Markus.Winter2@polizei.bwl.de> Im Auftrag von MANNHEIM.PP.IBIS 
Gesendet: Freitag, 14. Juli 2023 13:35 
An: MANNHEIM.PP.FEST.E.V <MANNHEIM.PP.FEST.E.V@polizei.bwl.de>; MANNHEIM.PP.PRAEVENTION 
<MANNHEIM.PP.PRAEVENTION@polizei.bwl.de> 
Betreff: WG: 230714 / 07ZSO22019 / 5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich „Pfalzstraße 1“ - 
Gemeinde St.Leon - Rot / frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB 

Zur weiteren Veranlassung übersandt, 

Mit freundlichen Grüßen 

Markus Winter                                               
------------------------------------------------------------             



 

 
Postanschrift Postfach 104680, 69036 Heidelberg 
Telefon-Zentrale +49 6221 522-0 

Fax-Zentrale +49 6221 522-1477 

Internet www.rhein-neckar-kreis.de 
E-Mail post@rhein-neckar-kreis.de 

De-Mail post@rhein-neckar-kreis.de-mail.de 

Bankverbindung BIC SOLADES1HDB 
IBAN DE10 6725 0020 0000 0480 38 

ÖPNV-Haltestellen 
Hans-Bunte-Straße, HD-Pfaffengrund/Wieblingen  

 

 

 
 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Baurechtsamt 
40.50  

Dienstgebäude 69123 Heidelberg, Kurpfalzring 106 
 
Aktenzeichen 621.41 

 
Bearbeiter/in Frau Ludwig 
Zimmer-Nr. 409 
Telefon +49 6221 522-1281 

Fax +49 6221 522-91281 
E-Mail M.Ludwig@Rhein-Neckar-Kreis.de 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 10 46 80, 69036 Heidelberg 

                                         
BIT Stadt + Umwelt GmbH 
Am Storrenacker 1 b 
76139 Karlsruhe 
 
Per E-Mail: daniel.gruen@bit-stadt-umwelt.de 

Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr: 07:30 – 12:00 Uhr,  

                                Mi: 07:30 – 17:00 Uhr 
                                und Termine nach Vereinbarung 

Datum 18.08.2023 

 

5. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich „Pfalzstraße 1“ der Ge-
meinde St. Leon-Rot 
 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitplanverfahren und vergleichbaren 
Satzungsverfahren (§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 
 
Ihr Schreiben vom 14.07.2023 
 
 
 
 
 
Vorbemerkung:  
 
Mit der Beteiligung wird den Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnah-
me im Rahmen ihrer Zuständigkeit zu dem jeweiligen konkreten Planverfahren gege-
ben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für 
ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme 
ist zu begründen, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den In-
halt nachvollziehen kann. 
 
 
Stellungnahme 
 
(  ) Keine Äußerung 
 
(X) Fachliche Stellungnahme 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall 
nicht überwunden werden können. 

 
1.1 Art der Vorgabe: 

-/- 
1.2 Rechtsgrundlage: 

-/- 
1.3 Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen und Befreiungen): 

-/- 
 

2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes: 
-/- 
 

3. Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage: 

 
3.1 
Zu den Rechtsgrundlagen: 
 
Da es sich bei der angegebenen Fassung der Landesbauordnung und der Gemeinde-
ordnung nicht um die zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses in Kraft getretene 
Fassung handelt, sollten diese Angaben aktualisiert werden. 
 
3.2 
Zu Ziff. 3.3 der Begründung – Mindestabstand zum Friedhof: 
 
Es wird auf § 8 Bestattungsgesetz hingewiesen, wonach bei der Errichtung von Gebäu-
den, die nicht Friedhofszwecken dienen, von Friedhöfen ein Abstand von mindestens 
10 m einzuhalten ist. Da der Abstand durch das Plangebiet berührt wird, wird empfoh-
len, dies in der Begründung als Hinweis aufzunehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. M.  Ludwig
 



Rhein-Neckar-Kreis 

 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Amt für Feuerwehr und Katastrophenschutz 
stellv. Amtsleiter 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 10 46 80, 69036 Heidelberg 

BITI STADT + UMWELT GMBH 
z. Hd. Herrn Daniel Sebastian Grün 
Am Storrenacker 1 b 
76139 Karlsruhe 

Dienstgebäude 68526 Ladenburg, Trajanstraße 66 

Aktenzeichen 133.2:0047 

Bearbeiter/in Herr Splett 
Zimmer-Nr. E1.1 
Telefon +49 6221 522-7751 
Fax +49 6221 522-97751 
E-Mail M.Splett@Rhein-Neckar-Kreis.de 

Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr: 07:30 — 12:00 Uhr, 
Mi: 07:30 — 17:00 Uhr 
und Termine nach Vereinbarung 

Datum 28.07.2023 

St. Leon-Rot (Ortsteil St. Leon) 5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbe-
reich „Pfalzstraße 1" 

Stellungnahme des Amtes für Feuerwehr und Katastrophenschutz im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange vom 
14.07.2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Grün, 

aufgrund des geringen Detaillierungsgrades eines Flächennutzungsplanes können 
die Belange des abwehrenden Brandschutzes ausschließlich im Rahmen eines Be-
bauungsplanverfahrens beurteilt werden. 

Diesbezüglich verweisen wir auf unsere Stellungnahme hinsichtlich des parallel ver-
laufenden Bebauungsplanverfahrens. 

Mit freundlichen Grüßen 

p ett 

Postanschrift Postfach 104680, 69036 Heidelberg Internet www.rhein-neckar-kreis.de Bankverbindung BIC SOLADES1HDB 
Telefon-Zentrale +496221522-0 E-Mail post@rhein-neckar-kreis.de IBAN DE10 6725 0020 0000 0480 38 
Fax-Zentrale +49 6221 522-1477 De-Mail post@rhein-neckar-kreis.de-mail.de ÖPNV-Haltestellen 
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Gruen, Daniel

Von: A.Edinger@Rhein-Neckar-Kreis.de

Gesendet: Montag, 17. Juli 2023 08:33

An: Gruen, Daniel

Betreff: WG: 230714 / 07ZSO22019 / 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Teilbereich „Pfalzstraße 1“ - Gemeinde St.Leon - Rot / frühzeitige 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Anlagen: 07ZSO22019_bg fnp_230510b.pdf; 07ZSO22019

_sa_fnp_toeb_RNK_Straßenverkehrsamt.pdf

Sehr geehrter Herr Grün, 

vielen Dank für die Beteiligung im Verfahren. Als untere Straßenverkehrsbehörde sind wir in St. Leon-Rot nur für das 
klassifizierte Straßennetz zuständig. Unser Zuständigkeitsbereich wird durch das geplante Vorhaben nicht berührt. 

Mit freundlichen Grüßen

Frau A. Edinger

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
-Straßenverkehrsamt- 
Adelsförsterpfad 7
69168 Wiesloch
Telefon : +49 6221 522-4251  
Telefax : +49 6221 522-94251
E-Mail :   a.edinger@rhein-neckar-kreis.de 
Internet : www.rhein-neckar-kreis.de

Das 
auto matische  
Herunterlade
n d ieses Bilds  
aus dem  
In ternet 
wurde aus 
Datenschutzg

ründen von 
Micro so ft 
Office 
verhindert.
Zertifikat seit  
2013 aud it  
berufundfami

Das automatische Herunterladen dieses Bilds aus dem Internet wurde aus Datenschutzgründen von Microsoft Office verhindert.
Jubiläumslogo 50 Jahre Rhein-Neckar-Kreis

www.rhein-neckar-kreis.de/50jahre

Das automatische Herunterladen dieses Bilds aus dem Internet wurde aus Datenschutzgründen von Microsoft Office verhindert.
Wir der Kreis

Von: Gruen, Daniel <daniel.gruen@bit-stadt-umwelt.de>  
Gesendet: Freitag, 14. Juli 2023 13:32 
An: Strassenverkehrsamt <Strassenverkehrsamt@Rhein-Neckar-Kreis.de> 
Betreff: 230714 / 07ZSO22019 / 5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich „Pfalzstraße 1“ - 
Gemeinde St.Leon - Rot / frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren, 



Rhein-Neckar-Kreis 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Amt für Landwirtschaft und Naturschutz 
53.04 Untere Naturschutzbehörde 

Bearbeiter/in Neubauer 
Telefon -F-49 06221 522-5328 
Datum 28.07.2023 

St. Leon-Rot (St. Leon), 5. Änderung des Flächennutzungsplans Teilbereich Pfalz-
straße 1" — Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB; Bebauungsplan Pfalzstraße 1 — 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB  
Planunterlagen vom 10.05.2023 

Flächennutzungsplan:  
Zur Änderung des Flächennutzungsplans gibt es aus fachlicher Sicht keine Bedenken 
oder Anregungen. 

Bebauungsplan:  
Mit dem Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Grundlage für die Förderung und 
Steuerung einer Innenentwicklung und Sicherung einer städtebaulichen Ordnung ge-
schaffen werden. Der Geltungsbereich ist laut Begründung zum Bebauungsplan derzeit 
nahezu vollständig versiegelt. 
Zur Bereitstellung von Wohnraum muss dadurch nicht auf Außenbereichsflächen zurück-
gegriffen werden. Grundsätzlich ist dies zu begrüßen. 

Folgendes ist im Einzelnen zu den vorgelegten Planunterlagen anzumerken: 

Laut Begründung zum Bebauungsplan befinden sich innerhalb des Plangebiets grund-
sätzlich keine Grünstrukturen (Pkt. 5 S.9). Unter 10.8.1 der Begründung wird jedoch aus-
geführt, dass die älteren Bäume Lebensstätten artenschutzrechtlich relevanter Arten auf-
weisen können und eine Überprüfung dahingehend vom Vorhabenträger durchzuführen 
ist. Ebenfalls werden unter 1.8.1 der schriftlichen Festsetzungen Zeiten für Gehölzrodun-
gen vorgegeben. Sind jetzt Gehölze vorhanden oder nicht? 

Pkt. 10.8.1 Begründung: 
Der Vorhabenträger muss auch sicherstellen, dass keine Lebensstätten geschützter Ar-
ten durch den Abriss oder Umbau der Gebäude verloren gehen. Gegebenenfalls sind zur 
Vermeidung eines Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände weitere Maß-
nahmen als nur die Einhaltung von Bauzeiten erforderlich (Bereitstellung von Ersatzle-
bensstätten). Es ist daher zu empfehlen, die Hinweise in den schriftlichen Festsetzungen 
im Hinblick auf die Vorschriften des besonderen Artenschutzes zu ergänzen. 

Pkt. 8.1 Begründung: 
Aktuell ist das Plangebiet mit Gewächshäusern und einem Wohngebäude sowie einem 
Ladengebäude bebaut. Der Bestand kann Lebensraum gebäudebewohnender Arten 
sein. Insofern kann nicht angenommen werden, dass die Fläche des Plangebiets grund-
sätzlich keinen Lebensraum für Tiere darstellt. 

Pkt. 1.8.1 schriftliche Festsetzungen: 
Ein Gebäudeabriss ist auch im Winter nicht möglich, wenn Winterquartiere von Fleder-

 

mäusen vorhanden sind. 

Weitere Anmerkungen gibt es nicht. 

. eeu,0-r-J)LkiLsf 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde St. Leon-Rot im Teilbereich 
"Pfalzstraße 1" im Ortsteil St. Leon der Gemeinde St. Leon-Rot,  
Rhein-Neckar-Kreis (TK 25: 6717 Waghäusel)  
  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Ihr Schreiben Az. 07ZSO22019 vom 14.07.2023  
 
Anhörungsfrist 21.08.2023 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) auf der 
Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Pla-
nungsvorhaben. 
 
 
Geotechnik 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter http://maps.lgrb-bw.de/ 
abgerufen werden. 
 
Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen 
(z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund 
näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventueller 
Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheriger - für Kommunen 
und alle übrigen Träger öffentlicher Belange gebührenfreier - Registrierung, unter 
http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 

http://maps.lgrb-bw.de/
http://geogefahren.lgrb-bw.de/
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hat das LGRB mit Schreiben vom 10.08.2023 
(Az. 2511 // 23-03197) zum Planungsbereich folgende ingenieurgeologische Stellung-
nahme abgegeben: 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrund-
gutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen  
im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls 
die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan: 
 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich quartärer Lockergesteine (Flugsandsediment) mit im Detail nicht 
bekannter Mächtigkeit. 
 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der Bodenfunktionen  
nach § 2 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) können unter 
https://maps.lgrb-bw.de/ in Form der BK50 abgerufen werden. 
 
Generell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Abs. 1 Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden  
zu achten. Dies beinhaltet u. a. die bevorzugte Inanspruchnahme von weniger wertvollen 
Böden. Ergänzend dazu sollten Moore und Anmoore (u. a. als klimarelevante Kohlen-
stoffspeicher) sowie andere Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte (vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung – Archivfunktion, 
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de) bei Planvorhaben aufgrund ihrer besonderen Schutz-
würdigkeit möglichst nicht in Anspruch genommen werden. 
 
Bodenkundliche Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen,  
wie z. B. Bebauungspläne, beurteilt, wenn Informationen zu Art und Umfang der Eingriffe 
vorliegen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Gegen die Planung bestehen von rohstoffgeologischer Seite keine Einwendungen. 
 
 

https://maps.lgrb-bw.de/
https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/
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Grundwasser 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange von Seiten der Landeshydrogeologie und –geothermie (Referat 94) keine 
fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
 
Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten 
oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im  
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Sofern vorhanden, wird auf frühere Stellungnahmen des LGRB zu Planflächen verwiesen. 
 
Im Planungsgebiet laufen derzeit keine hydrogeologischen Maßnahmen seitens Ref. 94, 
Landeshydrogeologie und - geothermie und es sind derzeit auch keine geplant. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
  
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (https://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse https://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
 
 
Anke Koschel 
Dipl.-Ing. (FH) 
 
 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/
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BIT Stadt + Umwelt GmbH  
Am Storrenacker 1 b  
76139 Karlsruhe 
 

Karlsruhe 03.08.2023 

Name Sarah Biechele-Stoy 

Durchwahl +49 721 926 7494 

Aktenzeichen RPK21-2511-293/3/2 

(Bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 5. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich "Pfalzstraße 1",  

Gemeinde St. Leon-Rot  

Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Beteiligung an oben genanntem Verfahren, zu welchem wir in un-

serer Funktion als höhere Raumordnungsbehörde wie folgt Stellung nehmen: 

 

Mit der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für die teilweise Umnutzung einer öffentlichen Grünfläche zu einer ge-

planten Wohnfläche südwestlich des Friedhofs geschaffen werden. 

 

Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 0,16 ha umfasst die Flurstücke 3477und 

3477/1 vollumfänglich.  

 

Das Plangebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 2020 der Gemeinde St. 

Leon-Rot als öffentliche Grünfläche ausgewiesen. Zur Realisierung der Planung ist 

die Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich, welche parallel zum Bebau-

ungsplanverfahren umgesetzt wird.  

 



- 2 - 

 

In der Raumnutzungskarte zum Einheitlichen Regionalplan (ERP) Rhein-Neckar ist 

das Plangebiet als bestehende Siedlungsfläche Wohnen dargestellt.  

 

Dem Vorhaben stehen somit keine Belange der Raumordnung entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Sarah Biechele-Stoy 
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Gruen, Daniel

Von: Schiffer, A. <a.schiffer@wiesloch.de>

Gesendet: Donnerstag, 20. Juli 2023 08:40

An: Gruen, Daniel

Betreff: AW: 230714 / 07ZSO22019 / 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Teilbereich „Pfalzstraße 1“ - Gemeinde St.Leon - Rot / frühzeitige 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteiligung in dem o.g. Verfahren.
Die Stadt Wiesloch ist in ihren Belangen nicht berührt und gibt daher keine Stellungnahme ab.

Mit freundlichen Grüßen 
Anika Schiffer  

Stadtverwaltung Wiesloch  
Stadtentwicklung  
Marktstraße 13  
D-69168 Wiesloch  

Persönliche E-Mail: a.schiffer@wiesloch.de  
Abteilungs-E-Mail: stadtplanung@wiesloch.de  
De-Mail: info@wiesloch.de-mail.de (Sie benötigen ein De-Mail-Konto)  
Internet: https://www.wiesloch.de  
Tel.: 06222 84-369  
Fax: 06222 84-459  

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail drucken. 

Von: Gruen, Daniel <daniel.gruen@bit-stadt-umwelt.de>  
Gesendet: Freitag, 14. Juli 2023 13:36 
An: info@wiesloch.de 
Betreff: 230714 / 07ZSO22019 / 5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich „Pfalzstraße 1“ - Gemeinde 
St.Leon - Rot / frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Gemeinderat der Gemeinde St. Leon-Rot hat am 27.06.2023 in öffentlicher Sitzung den Aufstellungsbeschluss 
zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes - Teilbereich „Pfalzstraße 1“, sowie den Beschluss zur Offenlage und die 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfasst. 

Die Offenlage für die beteiligten Behörden wird im Zeitraum vom 17.07.2023 bis einschließlich 21.08.2023
durchgeführt. 

Gemäß § 4 b BauGB soll die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durch unser Büro durchgeführt werden. 
Sofern Ihre Belange durch die Planung berührt werden, biften wir Sie, zum beiliegenden Planentwurf bis zum 
21.08.2023 schriftlich Stellung zu nehmen. Bifte geben Sie außerdem über von Ihnen beabsichfigte oder eingeleitete 
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Gruen, Daniel

Von: T-Nl-Sw-Pti-21.Bauleitplanungen@telekom.de

Gesendet: Montag, 14. August 2023 15:13

An: Gruen, Daniel

Betreff: AW: 230714 / 07ZSO22019 / 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Teilbereich „Pfalzstraße 1“ - Gemeinde St.Leon - Rot / frühzeitige 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Anlagen: 2023B_256_Pfalzstr_A3M500.pdf

Unser Zeichen: 2023B_256 

Sehr geehrter Herr Grün, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung am Flächennutzungsplanverfahren. Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 

Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs.1 TKG - hat die Deutsche Telekom 

Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie 

alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich „Pfalzstraße 1“ habe wir keine Einwände. 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Die Belange der Telekom - z. B. das Eigentum 
der Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie ihre Vermögensinteressen – sind betroffen. 
Der Bestand und der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin gewährleistet bleiben. 
Wir biften Sie, die Ihnen überlassenen Planunterlagen nur für interne Zwecke zu benutzen und nicht an Drifte 
weiterzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Annegret Kilian

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH 
Technik Niederlassung Südwest
Annegret Kilian
PTI 21, Betrieb / Bauleitplanung
Dynamostr. 5, 68165 Mannheim
Tel. +49 621 294 5632
E-Mail: Annegret.Kilian@telekom.de
Zentraler Posteingang: T-NL-SW-PTI-21.Bauleitplanungen@telekom.de
www.telekom.de     

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/pflichtangaben-dttechnik  

Von: Gruen, Daniel <daniel.gruen@bit-stadt-umwelt.de>  
Gesendet: Freitag, 14. Juli 2023 13:36 
An: FMB T NL SW PTI 21 Bauleitplanungen <T-Nl-Sw-Pti-21.Bauleitplanungen@telekom.de> 
Betreff: 230714 / 07ZSO22019 / 5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich „Pfalzstraße 1“ - Gemeinde 
St.Leon - Rot / frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
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terranets bw GmbH 

Aufsichtsratsvorsitzender: Dirk Güsewell :: Geschäftsführerin: Katrin Flinspach 

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart :: Amtsgericht Stuttgart  HRB 2480 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Beteiligung an der 5.Änderung des o. g. Flächennutzungsplans und teilen 

Ihnen mit, dass Leitungen und Anlagen unseres Unternehmens nicht betroffen sind. 

 

 Im räumlichen Geltungsbereich des Flächennutzungsplans liegen keine Anlagen der terranets  

 bw GmbH. 

 

 Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht erforderlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

terranets bw GmbH 

 

gez. Alexander Hirschfeld gez. Thomas Burmeister 

Planung und Bau Planung und Bau 

 

Anlagen 

Technische Bestimmungen 

Übersichtspläne 

terranets bw GmbH 

•

  Am Wallgraben 135 

•

 70565 Stuttgart 

Dw|St. Leon|230717_6|Ausgang 

terranets bw GmbH 

Am Wallgraben 135 

70565 Stuttgart 

T +49 711 78120 

F +49 711 78121296 

www.terranetsbw.de 

 

BIT Stadt + Umwelt  

Daniel Sebastian Grün 

Am Storrenacker 1b 

76139 Karlsruhe 
 

t.burmeister@terranetsbw.de 

T +49 711 7812 1203 

F +49 711 78121460 

 

Datum Seite Ihre Zeichen Ihre Nachricht Unsere Zeichen                                             BILNr 

17.07.2023 1/1 Daniel Sebastian 

Grün 

10.07.2023 230717_6 20230717-0569 

 

5. Änderung des Flächennutzungsplanes Teilbereich „Pfalzstraße 1“ 

Erdgashochdruckanlagen und Telekommunikationskabel der terranets bw GmbH 

 

 



TransnetBW GmbH
Pariser Platz

Osloer Straße 15 – 17

70173 Stuttgart

Postfach 10 13 62

70012 Stuttgart

Germany

Telefon +49 711 21858-0

Telefax +49 711 21858-4405

transnetbw.de

Geschäftsführung:

Dr. Werner Götz (Vorsitzender)

Michael Jesberger

Dr. Rainer Pflaum

Vorsitzender des 

Aufsichtsrats:

Dirk Güsewell

Sitz der Gesellschaft: 

Stuttgart

Registergericht Stuttgart

HRB Nr. 740510

Ust-Id-Nr.: DE 191008872
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihre Unterlagen dankend erhalten und mit unserer Leitungsdokumentation 
abgeglichen. Im Geltungsbereich der BIL Anfrage mit der Nummer 20230717-0569 
betreibt und plant die TransnetBW GmbH keine Höchstspannungsfreileitung.

Daher haben wir keine Bedenken und Anmerkungen vorzubringen. Eine weitere Beteili-
gung am Verfahren ist nicht erforderlich.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Annika Diehl

Trassierung & Leitungstechnik
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Gruen, Daniel

Von: Meyer, Doris

Gesendet: Freitag, 4. August 2023 13:20

An: Gruen, Daniel

Betreff: WG: Stellungnahme VRRN zu Bebauungsplan „Pfalzstraße 1“ und 5. 

Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbereich "Pfalzstraße 1", St. Leon-

Rot

Von: BIT Stadt + Umwelt GmbH I Info <info@bit-stadt-umwelt.de>  
Gesendet: Freitag, 4. August 2023 12:07 
An: Meyer, Doris <doris.meyer@bit-stadt-umwelt.de> 
Betreff: WG: Stellungnahme VRRN zu Bebauungsplan „Pfalzstraße 1“ und 5. Änderung des Flächennutzungsplanes, 
Teilbereich "Pfalzstraße 1", St. Leon-Rot 

Von: Eduard Kohleber <eduard.kohleber@vrrn.de>  
Gesendet: Freitag, 4. August 2023 11:01 
An: BIT Stadt + Umwelt GmbH I Info <info@bit-stadt-umwelt.de> 
Cc: Biechele-Stoy, Sarah (RPK) <Sarah.Biechele-Stoy@rpk.bwl.de>; M.Ludwig@Rhein-Neckar-Kreis.de
Betreff: Stellungnahme VRRN zu Bebauungsplan „Pfalzstraße 1“ und 5. Änderung des Flächennutzungsplanes, 
Teilbereich "Pfalzstraße 1", St. Leon-Rot 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 14.07.2023 beteiligten Sie uns als Träger öffentlicher Belange an den o. g. Verfahren. Als 
Regionalverband bedanken wir uns für die Beteiligung und möchten Ihnen mifteilen, dass wir uns der Stellungnahme 
der höheren Raumordnungsbehörde vom 03.08.2023 anschließen und aus regionalplanerischer Sicht keine 
Bedenken gegen die vorliegenden Planungen erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Eduard Kohleber 
Regionalplanung und Regionalentwicklung (Baden-Württemberg) 

Verband Region Rhein-Neckar
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
M 1, 4-5 | 68161 Mannheim 

Tel.: +49 (621) 10708-215 | Fax: +49 (621) 10708-255 
www.vrrn.de | www.vrrn.de/facebook | www.vrrn.de/linkedin 

Verbandsdirektor: Ralph Schlusche 
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